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Antrag 
 

Vorlage: AT/0046/2019 Datum: 14.03.2019 

 

Verfasser: 03-Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Az.:  

Betreff: 

Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zum Verzicht auf die Erhebung von 

Straßenausbaubeiträgen 

Gremienweg: 

28.03.2019 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 
Der Stadtrat beschließt den Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen rück- 
wirkend ab dem 1.1.2019. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine aufkommensneutrale Ersatzfi-
nanzierung vorzuschlagen. 
 

 

Begründung: 

 
Im Januar hat der Stadtrat einstimmig eine Resolution ans Land RLP beschlossen, dass sich das 
Land an den Straßenausbaubeiträgen beteiligt. 1 
 
Aber: Die Erhebung ist eine kommunale Aufgabe und wir GRÜNEN möchten mit diesem Antrag 
einen Beschluss erwirken, der in unserer, nämlich der kommunalen Verantwortung liegt.  
Straßen werden von allen Bürger*innen genutzt, so dass es nur gerecht wäre, wenn sich alle an 
der Finanzierung beteiligen würden. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge ist eine Kann- Be-
stimmung. 2 
 
Wir wollen aber weder einmalige noch wiederkehrende Beiträge. Wir fordern, dass der Stadtrat 
auf diese Einnahmequelle verzichtet, weil die ursprüngliche Absicht einer sozial gerechten Vertei-
lung der Ausbaukosten offensichtlich nicht erreicht wurde. Die Akzeptanz bei den Bürger*innen 
ist außerordentlich schlecht.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass der Verwaltungsaufwand extrem hoch ist. So fließen mitunter 
50% der Mittel in die Verwaltung. Wenn der Klageweg aufgrund der uneinheitlichen Lösung in-
nerhalb der Kommunen und Bundesländer von noch mehr Betroffenen beschritten wird, könnten 

                                                 
1 Quelle: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Einstimmiger-Beschluss-im-Koblenzer-Stadtrat-
Strassenausbaubeitraege-Koblenzer-SPD-stellt-sich-gegen,strassenausbaubeitraege-koblenz-spd-100.html 
 
2 Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995, 3. Abschnitt: Benutzungsgebühren, Beiträge und 
Aufwendungsersatz, § 10 Besondere Bestimmungen für Verkehrs- und Immissions-
schutzanlagen: (1) Die Gemeinden können für die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Stra-
ßen, Wege und Plätze sowie selbständiger Parkflächen und Grünanlagen (Verkehrs-anlagen) 
einmalige Beiträge erheben, …) 
 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Einstimmiger-Beschluss-im-Koblenzer-Stadtrat-Strassenausbaubeitraege-Koblenzer-SPD-stellt-sich-gegen,strassenausbaubeitraege-koblenz-spd-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Einstimmiger-Beschluss-im-Koblenzer-Stadtrat-Strassenausbaubeitraege-Koblenzer-SPD-stellt-sich-gegen,strassenausbaubeitraege-koblenz-spd-100.html


Seite 2 von 2 aus Vorlage: AT/0046/2019 

wir zu der Situation kommen, dass die Einnahmen aus den Beiträgen die Verwaltungs- und Ge-
richtskosten nicht mehr decken. Die Stadt sollte eine aufkommensneutrale Ersatzfinanzierung 
vorschlagen, wie z.B. eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B.   
 
Bis es eine bundesweit einheitliche Lösung gibt, sind wir es unseren Bürger*innen schuldig, diese 
Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.  
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